
Satzung

über das Gemeindeheimatmuseum HARSUM

in Borsum

Gemäß der §§ 6 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Nieders. Gemeindeordnung (NGO) vom 22.06.1982
(Nds. GVBI S. 230), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.09.1993 (Nds. GVBI S. 359) hat der
Rat der Gemeinde Harsum in seiner Sitzung vom 14. Dezember 1994 folgende Satzung
beschlossen:

§ 1

Widmungszweck

Das Gemeindeheimatmuseum Harsum ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde Harsum. Es
dient zum Zweck der Förderung des Heimatgedankens und der Heimatgeschichte, der
Befriedigung kultureller und geschichtlicher Bedürfnisse der Öffentlichkeit und der
Aufbewahrung von Archivarien in seiner Eigenschaft als Museum. Die Einzelheiten der
Benutzung werden durch Hausordnung gesondert geregelt.

§ 2

Sitz der Einrichtung

Das Gemeindeheimatmuseum hat seinen Sitz in den Räumlichkeiten der ehemaligen Grundschule
Borsum, Opfergasse 3, 31177 Harsum. Es umfasst alle Räumlichkeiten dieses Gebäudes mit
Ausnahme der Räume, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung anderen Vereinen
oder Organisationen zur Benutzung überlassen sind. Die Gemeinde Harsum ist berechtigt,
weitere Räume in diese Widmung einzubeziehen oder zu entwidmen.

§ 3

Unterhaltung

Die Gemeinde Harsum unterhält das Gemeindeheimatmuseum und trägt eine dem
Museumszweck dienliche Ausstattung und ordnungsgemäße Verwaltung der Räumlichkeiten, des
Inventars und der Leihgaben Sorge. Sie kann die Erfüllung dieser Aufgaben auf den/die
Gemeindeheimatpfleger/in bzw. die Ortsheimatpfleger/innen übertragen, soweit eine
Aufgabenerfüllung aus rechtlichen oder praktischen Gründen durch die Gemeindeverwaltung
selbst erfolgen muss.



§ 4
Hausrecht

Der/Die Gemeindeheimatpfleger/in führt die Aufsicht über das Gemeindeheimatmuseum; er/sie
wird nach interner Absprache von den Ortsheimatpfleger/innen vertreten. Er/Sie übt gleichzeitig
das Hausrecht im Auftrag der Gemeinde Harsum aus.

§ 5

Beteiligung Dritter

Die Einbindung des Heimatvereins Borsumer Kaspel in Betrieb und Unterhaltung des
Gemeindeheimatmuseums richtet sich nach den Bestimmungen des zwischen der Gemeinde
Harsum und dem Heimatverein Borsumer Kaspel abgeschlossenen Vertrages.

§ 6

In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis
Hildesheim in Kraft.

31177 Harsum, den 14. Dezember 1994

Gemeinde Harsum

(Budde) (Moldt)
Bürgermeister Gemeindedirektor


